
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2016/3/16 Ro 2014/04/0070
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.2016

Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §25 Abs7;

BVergG 2006 §32;

1. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

1. BVergG 2006 § 32 gültig von 01.02.2006 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

Rechtssatz

Eine Rahmenvereinbarung stellt im Unterschied zu einem Rahmenvertrag, der eine Abnahmeverp:ichtung des

Auftraggebers in sich begreift, keinen Auftrag im Sinne des BVergG 2006 dar. Auf ihrer Grundlage können nach den

Vorgaben des § 32 BVerG 2006 Aufträge vergeben werden.Eine Rahmenvereinbarung stellt im Unterschied zu einem

Rahmenvertrag, der eine Abnahmeverp:ichtung des Auftraggebers in sich begreift, keinen Auftrag im Sinne des

BVergG 2006 dar. Auf ihrer Grundlage können nach den Vorgaben des Paragraph 32, BVerG 2006 Aufträge vergeben

werden.
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